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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.02.1979

Norm

ZPO §226 V

ZPO §520 B

ZPO §526 B1

ZPO §526 D3

Rechtssatz

Läßt der Antragsgegner das stattgebende Eventualbegehren unangefochten und 9cht der Antragsteller nur die

Abweisung des Hauptbegehrens an, so erwächst dennoch das Eventualbegehren nicht in Teilrechtskraft. Die zweite

Instanz hat in einem solchen Fall, wenn sie bezüglich des Hauptbegehrens zu einer abändernden oder aufhebenden

Entscheidung gelangt, die von sämtlichen Parteien unbekämpft gelassene Entscheidung über das Eventualbegehren

aufzuheben.
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